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Bauvorhaben in alpinen Birkhuhnlebensräumen –   
Leitlinie für Fachgutachten 

1 Einleitung 

Das Birkhuhn (Tetrao tetrix L.) wird in der Europäischen Vogelrichtlinie1 in Anhang I als 
eine jener Vogelarten angeführt, die besonderem Schutz unterliegen soll und deren 
Habitate zu erhalten sind.  
Während sich in den Zentralalpen die Lebensräume des Birkhuhns immer noch weit-
läufig entlang der Baumgrenze erstrecken, findet die Vogelart in randalpinen Bereichen 
nur noch Habitate auf den Erhebungen und Rücken in Seehöhenbereichen zwischen 
1.400 und 1.800 m ü NN. Diese randalpinen Verbreitungsgebiete bergen aufgrund ih-
rer zerstreuten Lage die Gefahr einer räumlichen und genetischen Isolation. Der Ver-
lust eines einzelnen Birkhuhnvorkommens kann unter derartigen Bedingungen die Iso-
lation weiterer benachbarter Vorkommen mit sich bringen. Dies ist besonders dann zu 
erwarten, wenn die Distanzen zwischen den verbleibenden Vorkommen das Dispersi-
onsvermögen des Birkhuhns überschreiten. Neben den Primärlebensräumen, zu de-
nen Waldgrenzbereiche in den Alpen oder zusammenhängende Moorlandschaften 
zählen, besiedelt das Birkhuhn auch sekundäre, durch menschlichen Einfluss (wie 
Waldweide und Rodungen) entstandene Habitate. Letztere sind angesichts ständig 
fortschreitender Lebensraumverluste gegenwärtig gleich bedeutend für den Erhalt der 
Vogelart wie die Primärlebensräume der Zentralalpen. Neben der Aufgabe der Almbe-
wirtschaftung und der Wald-Weide-Trennung stellt zur Zeit die Errichtung infrastruktu-
reller Anlagen (wie Skilifte, Sendestationen, Leitungen oder Windkraftanlagen) eine der 
wesentlichsten Gefährdungen alpiner Birkhuhnvorkommen dar (Wöss & Zeiler 2003, 
Meile 1982).  

2 Voraussetzungen und Ziele 

Aufgrund naturschutzrechtlicher Bestimmungen müssen bestimmte Bauvorhaben hin-
sichtlich ihrer Auswirkungen auf Natur- und Landschaftsschutz geprüft werden (z.B. 
durch Umwelt- oder Naturverträglichkeitsprüfungen, Sachverständigenprüfungen) oder 
sie sind mit anderen adäquaten Instrumentarien zu beurteilen. Auch außerhalb von 
Schutzgebieten, wie sie die Europaschutzgebiete Natura 2000 darstellen, ist nach den 
geltenden Naturschutzgesetzen bei Bauvorhaben im Grünland üblicher Weise von ei-
ner Bewilligungspflicht auszugehen. Wo sich Bauprojekte räumlich mit Birkhuhn-
Lebensräumen überlagern oder ihr Einfluss auf Birkhuhn-Lebensräume ausstrahlt, 
müssen die Auswirkungen auf diese Vogelart in Hinblick auf den Artenschutz und die 
Erhaltung der Artenvielfalt abgeschätzt werden (Europäische Vogelrichtlinie). In den 
Natura 2000-Gebieten der Alpen sind das Birkhuhn und seine Lebensräume häufig mit 
Schutzgutcharakter belegt. Infolgedessen müssen Auswirkungen von Bauvorhaben, 
die zwar außerhalb des Schutzgebietes liegen, jedoch Auswirkungen auf die Schutzgü-
ter haben können, geprüft werden. 
 
Üblicherweise werden derartige Expertisen von den Amtssachverständigen der Natur-
schutzbehörden durchgeführt oder von der Behörde oder den Antragstellern (= Pro-
jektwerber) selbst in Auftrag gegeben. In den seltensten Fällen sind für die Erstellung 
von Fachgutachten langjährige Raufußhuhn-Spezialisten verfügbar. In vielen Fällen 
werden freiberufliche Gutachter oder Planungsbüros mit der Erstellung von Fachgut-
achten beauftragt. Diese Gutachten können nun in Abhängigkeit von der fachlichen 
Qualifikation, Erfahrung und persönlichen Meinung des Gutachters bzw. auch von der 
                                       
1 Richtlinie 79/409/EWG vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
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Erwartungshaltung des Auftragsgebers beträchtliche Unterschiede hinsichtlich Umfang 
und Qualität aufweisen. 
Mit der hier vorgestellten Leitlinie werden Qualitätskriterien formuliert, die bei der Er-
stellung von Fachgutachten bei Bauvorhaben in alpinen Birkhuhnlebensräumen zu-
mindest erfüllt werden sollen und zur Erhöhung der Objektivität beitragen. Den Behör-
den wiederum erleichtert die Leitlinie die Überprüfung, ob bei einem externen Fachgut-
achten diese Qualitätskriterien eingehalten wurden. 
 
Folgende 4 Zielsetzungen werden mit der Leitlinie verfolgt: 

1.  Die Bedeutung von Bauvorhaben für Lebensräume und Vorkommen von Birkhüh-
nern soll möglichst objektiv und operational bewertet werden.  

2.  Übergeordnetes Ziel ist die langfristige Erhaltung lebensfähiger Populationen von 
Birkhühnern in den Alpen auf nationaler wie naturräumlicher (Alpen) Ebene. Dies ist 
auch in der Naturschutzgesetzgebung der Alpenländer und der EU festgelegt. Die 
Anwendung der Leitlinie ist nicht an ein bestimmtes Regelwerk (wie z.B. Natura 
2000) gebunden. 

3.  Negative Einflüsse von Bauvorhaben auf Birkhuhn-Lebensräume und -Populationen 
sind zu verringern oder, wo dies nicht möglich ist, durch Ausgleichsmaßnahmen zu 
kompensieren. 

4.  Die Verinselung von nicht selbständig überlebensfähigen Birkhuhn-Vorkommen ist 
zu verhindern. 

 
Diese Leitlinie wurde auf Grundlage eines Workshops im November 2004 von Birk-
huhn-Experten aus allen Alpenländern entwickelt (s. Teilnehmerliste Kap. 6), diskutiert 
und befürwortet. Sie repräsentiert Minimalanforderungen, die von Fachgutachten erfüllt 
werden müssen, um den aktuellen Stand des Wissens zur Birkhuhn-Ökologie ange-
messen zu berücksichtigen. 

3 Begriffsklärung 

Für die operationale Beurteilung geplanter Bauvorhaben ist eine klare Definition der 
unterschiedlichen Bewertungsebenen entscheidend: 

(a) Eingriffsraum oder projektbeeinflusste Fläche:  

Die projektbeeinflusste Fläche setzt sich zusammen aus der: 

 direkt durch das Bauvorhaben betroffenen Fläche sowie 
 jener Fläche, welche darüber hinaus aufgrund des Bauvorhabens menschli-

chen Störeinflüssen ausgesetzt wird. 

Gassner & Winkelbrandt (2005) definieren den Eingriffsraum als jenen Raum, der 
durch Anlage, Bau und Betrieb erheblich beeinträchtigt wird. Die projektbeeinflusste 
Fläche ist im jeweiligen Fall vom Gutachter abzugrenzen, zu bewerten und zu begrün-
den. 

(b) Erhebungsgebiet oder lokal betroffenes Birkhuhnvorkommen: 

Das lokal betroffene Vorkommensgebiet setzt sich aus der projektbeeinflussten Fläche 
sowie einer 1 km breiten Pufferzone zusammen. Diese 1 km-Zone ist um die Projekt-
fläche (z.B. Skipisten u. Liftanlagen) bzw. bei punktförmigen Projekten (wie Sendemas-
ten oder Hütten) um das Projektzentrum zu legen. 
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Erhebungsgebiet = projektbeeinflusste Fläche (Eingriffsraum) plus 1 km-Zone 

Die Abgrenzung des lokal betroffenen Birkhuhnvorkommens ermöglicht es, die Bedeu-
tung des Bauvorhabens für die gesamte, darüber hinausgehende Teilpopulation gu-
tachterlich zu bewerten. 

(c) Gebiet einer Teilpopulation: 

Das Gebiet einer Teilpopulation umfasst jene Fläche, die auf Grund der geländemor-
phologischen Situation eine Einheit bildet (z.B. ein Höhenrücken). Es beinhaltet das 
lokale betroffene Birkhuhnvorkommen sowie die daran unmittelbar anschließenden 
Vorkommen oder Habitate. Jede Teilpopulation ist durch Wanderbewegungen2 (v.a. 
von Jungvögeln) mit anderen Teilpopulationen verbunden. Der Wirkraum eines Bau-
vorhabens kann sich auf mehrere Teilpopulationen erstrecken. 

(d) Gebiet der Population: 

Das Gebiet einer Birkhuhnpopulation beinhaltet sämtliche, innerhalb eines Radius von 
10 km gelegene Teilpopulationen. Dieser Radius wurde aus Telemetrie-Studien abge-
leitet, die mittlere Dispersionsdistanzen von etwa 7-8 km ergaben (vgl. u.a. Willebrand 
1988, Caizergues & Ellison 2002, Warren & Baines 2002). Diese Ebene umfasst somit 
alle Vorkommensgebiete, die mit dem unmittelbar vom Bauvorhaben betroffenen Vor-
kommen über Dispersion in regelmäßigem genetischen Austausch stehen. 
 
Nach der Klassifikation von Gassner & Winkelbrandt (2005) gilt folgende Begriffshie-
rarchie: 
(a) entspricht dem „Eingriffsraum“ 
(b),(c) und (d) entsprechen dem „Wirkraum“. 
 

4 Bewertungsmethodik und zu bewertende Parameter innerhalb dieser Ebenen 

Für die Erstellung eines Gutachtens anhand der nachfolgenden Kriterien ist ein Bewer-
tungszeitraum von mindestens 1 Jahr anzusetzen. Dadurch soll sichergestellt werden, 
dass alle relevanten Lebensraumparameter im Jahreszyklus wie Balzplätze, Brutgebie-
te, Sommer- und Winterlebensraum vor Ort ausreichend erfasst werden können. Dies 
bedeutet, dass das Gutachten mindestens 1 Jahr vor dem beabsichtigten Baubeginn in 
Auftrag gegeben werden muss. Folgende Schritte und Bewertungsgrößen sind jeweils 
für die unterschiedlichen Bewertungsebenen zu berücksichtigen: 
 

(a) Projektbeeinflusste Fläche:  

• Die Bewertung und Definition der projektbeeinflussten Fläche muss vom jeweiligen 
Gutachter unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles erfolgen. 
Für die Herleitung der direkt und indirekt vom Projekt beeinflussten Fläche ist ne-
ben einer Kartenanalyse eine Überprüfung vor Ort unbedingt notwendig. Grund-
sätzlich ist die indirekt vom Projekt betroffene Fläche schwierig abzuschätzen, 
weshalb es hier zu unterschiedlichen Größenangaben kommen kann. 

 

                                       
2 = Zerstreuungswanderungen v.a. von Jungvögeln, die sie von ihrem Geburts- oder Aufzuchtort wegfüh-
ren. Diese Wanderungen sind ein wichtiger Faktor der Populationsökologie. Sie dienen vor allem der Er-
kundung und Ausweitung des Lebensraumes, der Erhaltung der Populationsdichte sowie dem Ge-
naustausch.  
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• Um die durch das Vorhaben verursachte Habitatbeeinträchtigung feststellen zu 
können, ist die Habitateignung vor dem Eingriff der prognostizierten Eignung nach 
dem Eingriff gegenüber zu stellen. Die Quantifizierung der Habitatbeeinträchtigung 
hat dabei durch geeignete Methoden zu erfolgen, wie z.B. Quadratanalysen nach 
Zeiler & Wöss (2003, s.u.).  

• Die Habitateignung ist auf der direkt vom Bauvorhaben betroffenen Fläche sowie 
auf einer daran angrenzenden mindestens 200 m breiten Zone mit der Methode 
der Quadratanalyse oder gleichwertigen Verfahren zu bewerten.  

• Es ist zu erheben, welche Ausschnitte eines Ganzjahreslebensraumes von Birk-
hühnern sich innerhalb der projektbeeinflussten Fläche befinden (Winterhabitat, 
Sommerhabitat, Balzplatz, Brutgebiet). Die Bewertung der Habitateignung hat da-
bei jeweils für diese einzelnen Lebensraumausschnitte zu erfolgen. 

 
Methode der Habitatbewertung innerhalb der projektbeeinflussten Fläche –  
Quadratanalysen (nach Wöss & Zeiler 2003) 

Vor einer detaillierten Habitatbewertung mittels Quadratanalysen sind Begehun-
gen des Projektgebietes durchzuführen, die nach Möglichkeit gemeinsam mit den 
zuständigen Jagdverantwortlichen der einzelnen Reviere stattfinden. Dabei soll ein 
erster Eindruck der Lebensraumqualität gewonnen werden, der durch Balzbeo-
bachtungen zu ergänzen ist. 

Zusätzlich sind zur Bewertung der Habitateignung Orthofotos im Maßstab 1:5.000 
heranzuziehen: Für die Beurteilung wird dabei ein regelmäßiger Raster mit Quad-
ratflächen über das gesamte Projektgebiet gelegt – je nach Erfordernis sind die 
Rasterquadrate zwischen 1 und 4 ha groß. Die Größe der Rasterquadrate ist an 
der Struktur, Größe und Verteilung der Lebensraumelemente (Patchiness) sowie 
an der Gesamtgröße der projektbeeinflussten Fläche auszurichten. Je kleiner und 
heterogener die projektbeeinflusste Fläche ist, umso kleinere Quadrate sind für die 
Habitatanalysen zu wählen. Anhand der am Orthofoto erkennbaren Habitatstruktu-
ren wird jede einzelne Quadratfläche einer von 5 Eignungsklassen zugeteilt (vgl. 
Tab. 1). Die Ansprache beruht einerseits auf Expertenkenntnis und sollte anderer-
seits durch Losungsfunde und Beobachtungen vor Ort gestützt werden. 

In der Bewertung werden folgende Strukturelemente und Parameter berücksich-
tigt:  

• Latschen/Grünerlenflächen 
• Almflächen 
• Baumgruppen 
• Einzelbäume 
• Wald sowie  
• Habitatstrukturen der Nachbarquadrate. 
 
Entscheidend für eine Bewertung innerhalb der Abstufungen 1 (= sehr gut geeig-
net) bis 5 (= nicht geeignet) ist das Verhältnis der einzelnen Strukturelemente 
zueinander (siehe Tab. 1). Je näher die Habitatstrukturverhältnisse eines Quadrats 
dem typischen Birkhuhnlebensraum kommen (Strukturen des Waldgrenzberei-
ches, vgl. Anhang 2), desto besser ist dessen Eignung zu bewerten. Quadrate mit 
viel Abwechslung und Strukturvielfalt (z.B. Latschen,  Baumgruppen und Freiflä-
chen = hohe Patchiness), sind günstiger einzustufen als einförmige Quadrate (z.B. 
reine Latschenflächen, reine Freiflächen, geschlossener Wald). Bei dieser autöko-
logischen Bewertung werden synökologische Aspekte nicht berücksichtigt! Eine  
synökologische Bewertung würde z.B. auch den Einfluss von Beutegreifern (Ha-
bicht, Fuchs) in Zusammenhang mit den verschiedenen Habitatstrukturen setzen. 
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Tab. 1:  Kriterien für die Bewertung der Habitatstruktur innerhalb der projektbeein-
flussten Fläche  

Bewertung Voraussetzungen 

1 = sehr gut  
geeignet 

> 1/2 der Fläche ist mit Lichtweideflächen3 in Abwechslung mit 
kleinen Latschen-/Grünerlenflächen,  mehreren Baumgruppen 
und/oder Einzelbäumen ausgestattet 
ODER  
> 1/2 der Fläche ist mit lichtem Wald mit Lücken (Kronenschluss-
grad < 5/10) bestockt 

2 = gut geeignet 

> 1/2 der Fläche ist mit Lichtweideflächen in Abwechslung mit klei-
nen Latschen-/Grünerlenflächen, wenigen Baumgruppen und/oder 
Einzelbäumen ausgestattet  
ODER  
1/3 – 1/2 der Fläche ist mit Lichtweideflächen in Abwechslung mit 
kleinen Latschen-/Grünerlenflächen, mit mehreren Baumgruppen 
und/oder Einzelbäumen ausgestattet  
ODER  
1/3 – 1/2 der Fläche ist mit lichtem Wald mit Lücken (Kronen-
schlussgrad < 5/10) bestockt 

3 = geeignet 

1/3 – 1/2 der Fläche ist mit Lichtweideflächen in Abwechslung mit 
kleinen Latschen-/Grünerlenflächen, wenigen Baumgruppen 
und/oder Einzelbäumen ausgestattet 
ODER  
1/4 – 1/3 der Fläche ist mit Lichtweideflächen in Abwechslung mit 
kleinen Latschen-/Grünerlenflächen, mehreren Baumgruppen 
und/oder Einzelbäumen ausgestattet  
ODER  
1/4 – 1/3 der Fläche ist mit lichtem Wald mit Lücken (Schlussgrad 
< 5/10) bestockt 

4 = kaum geeignet 
< 1/4 der Fläche beinhaltet Strukturen wie Latschen, Wald, Baum-
gruppen oder Einzelbäume 

5 = nicht geeignet Gesamte Fläche ist Wald (Kronenschlussgrad > 5/10) oder Almflä-
che ohne andere Strukturen 

 
Bei sehr einheitlich strukturierten Quadraten kann durch das Vorhandensein hete-
rogen strukturierter – also für das Birkhuhn positiv zu bewertender – Nachbar-
quadrate eine „Aufwertung“ erfolgen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine 
reine Almfläche an locker bestockten Wald grenzt. Das Rasterquadrat, das auf der 
reinen Almfläche zu liegen kommt, würde lt. Tab. 1 zunächst einmal als „nicht ge-
eignet“ (Qualitätsklasse 5) eingestuft. Wird nun eines der vier angrenzenden 
Nachbarquadrate mit mindestens 2 bewertet, so ist die Qualität des zu beurteilen-
den Quadrats auf Stufe 3 aufzuwerten. 
 
Anhand der hergeleiteten Eignung der einzelnen Rasterquadrate zwischen 1 und 5 
lässt sich nun in einem nächsten Schritt eine Gesamtbeurteilung der Habitateig-
nung für das Birkhuhn im Sommer und Winter als Ist-Zustand zusammenfassen. 
Dabei ist die Verteilung der vorliegenden Rasterquadrate auf die 5 Eignungsklas-
sen ebenso darzustellen wie die durchschnittliche Eignung der gesamten projekt-
beeinflussten Fläche. Zudem ist die Entwicklung der Habitateignung bzw. der zu 

                                       
3  = unbestockte Weidefläche, Vorkommen von Zwergsträuchern u. dgl. möglich 
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erwartende Zustand nach Umsetzung des Bauvorhabens auf Basis der Raster-
quadrate abzuschätzen. 
 
Um die Vorgehensweise der Habitatbeurteilung auf der projektbeeinflussten Flä-
che zu verdeutlichen, ist im Anhang ein Bewertungsfall beispielhaft angeführt (sie-
he Anhang 1), der die Auswirkungen der Wiederinbetriebnahme eines Sesselliftes 
auf die Birkhuhn-Habitateignung darstellt.  

(b) lokales Vorkommensgebiet:  

• Innerhalb des lokalen Vorkommensgebietes hat eine Erhebung von Schlüsselhabi-
taten (Brut-, Balz- und Überwinterungsgebiete) zu erfolgen; dies schließt auch die 
projektbeeinflusste Fläche ein. Überwinterungsgebiete (v.a. Nahrungsplätze und 
Übernachtungsplätze) sind mindestens zweimal pro Jahr im Winter (zwischen No-
vember und Februar) zu erheben, Balz- und Brutgebiete im Frühjahr, ebenfalls 
mindestens zweimal pro Jahr. Die Erhebungsmethodik hat sich dabei je nach 
Ausgangslage folgender Informationsquellen zu bedienen:  

i. Befragung lokaler Experten (örtliche Jägerschaft, Ornithologen, andere Ge-
bietskenner) 

ii. Fernerkundung (Orthofotos) und  
iii. terrestrische Erhebungen: 

 Aufnahme von Habitatstrukturen 
 Aufnahme von indirekten Nachweisen wie Losung, Schneehöhlen, Spu-

ren, Federn 
 Erhebung direkter Nachweise: Zählungen an den Balzplätzen (Anfang bis 

Ende Mai, mindestens 2 mal), Dokumentation ergänzender direkter Beo-
bachtung von Individuen beiderlei Geschlechts und von Gruppen im Jah-
resverlauf  (Feststellung saisonaler Habitatwechsel, Beobachtung von 
Flugrouten).  

• Besonders wichtig ist es, jene Schlüsselhabitate im Untersuchungsraum zu 
bestimmen, die einen Minimumfaktor darstellen. Die Beeinträchtigung dieser wich-
tigen Lebensraumbereiche ist gesondert zu bewerten. 

• Anhand der vorhergehenden Schritte soll die Bedeutung der Schlüsselhabitate, die 
innerhalb der projektbeeinflussten Fläche liegen, im Vergleich zu den umliegen-
den, unbeeinflussten Schlüsselhabitaten (im 1 km Radius) abgeleitet werden. 

 

(c) Gebiet einer Teilpopulation:  

• Zunächst hat eine Erhebung der Größe der Teilpopulation zu erfolgen. Im Mini-
mum sind dazu Balzplatzzählungen durchzuführen (Begründung: Balzplätze sind 
im Gegensatz zu Brutgebieten und zum Reproduktionserfolg relativ einfach zu er-
heben).  

• Reproduktionsnachweise sowie Nachweise von Hennen bestätigen eine hohe Be-
deutung eines Teilpopulations-Gebietes. 

• Die Bedeutung der projektbeeinflussten Fläche für die Teilpopulation kann u.a. 
über folgende Parameter grob abgeschätzt werden:  

i. Über Flächenanteil der projektbeeinflussten Birkhuhn(schlüssel)habitate in 
Relation zu den übrigen vorhandenen Habitaten innerhalb des betroffenen 
Teilpopulationsbereiches; 
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ii. über die Anzahl der balzenden Hähne innerhalb der projektbeeinflussten 
Birkhuhnhabitate; 

iii. über die Qualität der Balzplätze (Einzel- oder Arena-Balzplätze), wobei Arena-
Balzplätze höher zu bewerten sind als Einzelbalzplätze. 

• Bei der Beurteilung der Auswirkungen eines Bauvorhabens auf die jeweilige Teil-
population ist zu berücksichtigen, inwieweit sich durch bereits realisierte Baupro-
jekte schon Habitatverluste für die Teilpopulation ergeben haben. Darüber hinaus 
ist zu beachten, inwieweit weitere geplante Bauvorhaben (abgesehen von dem zu 
beurteilenden) künftig zusätzliche Verluste mit sich bringen werden. Dabei sollten 
die Realisierungschancen der jeweiligen Bauvorhaben berücksichtigt werden (bei-
spielsweise ein aufgrund der Ökostromrichtlinie zu erwartender Windpark).  

• Als Indikator für die Auswirkungen eines Bauprojektes kann der erwartete Popula-
tionsrückgang herangezogen werden; entsprechend der Vorgehensweise bei der 
Erstellung Roter Listen kann ein langfristiger Populationsrückgang von 20% als kri-
tisch beurteilt werden (vgl. BirdLife International 2000, IUCN 2001 & 2005). Unab-
hängig vom Ausmaß eines etwaigen Populationsrückganges sind Kompensati-
onsmaßnahmen für Habitatverluste vorzuschreiben. 

• Auch Gebiete ohne derzeitige Birkhuhnvorkommen können auf Grund ihrer Habi-
tatausstattung besiedelbaren Birkhuhnlebensraum darstellen und damit von Be-
deutung sein (bspw. als Trittsteinbiotope oder potenziell besiedelbare Flächen).  

• In stark touristisch genutzten Gebieten mit  flächenextensiven Freizeitformen wie 
bspw. Skitourengehen, Schneeschuhwandern, Mountainbiken und Paragleiten ist 
das Risiko einer negativen Beeinflussung der Teilpopulation als hoch zu bewerten 
– v.a. auch in Hinblick auf die zu erwartende Zunahme dieser Freizeitaktivitäten. 

 

(d) Gebiet der Population:  

Es ist zu berücksichtigen, welche Bedeutung die betroffene Teilpopulation für das Po-
pulationsgefüge hat: Teilpopulationen, die einen Überschuss an Jungvögeln produzie-
ren (Quellgebiete), welche in die angrenzenden Teilpopulationsgebiete abwandern 
können, sind anders zu bewerten als Gebiete, die nur durch laufende Zuwanderung 
aus Nachbarpopulation erhalten werden (Sinkgebiete). Die Überschüsse an Jungvö-
geln aus Quellgebieten sind grundsätzlich von hoher Bedeutung für die umliegenden 
Teilpopulationen. Es kann nun sein, dass - bedingt durch Bauvorhaben – zwar keine 
Überschüsse mehr produziert werden, dennoch das Fortbestehen der betroffenen 
Teilpopulation mittelfristig nicht gefährdet erscheint. Auswirkungen des Bauvorhabens 
wären in diesem Fall zwar nicht unmittelbar für die direkt betroffene Teilpopulation zu 
erwarten, sehr wohl jedoch für die benachbarten Sinkgebiete. Einen Hinweis auf die 
Quell- oder Sinkfunktion einer Teilpopulation kann die Anzahl junger Hähne am Balz-
platz geben (je höher der Anteil junger Hähne umso wahrscheinlicher kann einer Teil-
population eine Quellfunktion zugeschrieben werden).  
 

(e) Bewertung sonstiger Projekteinflüsse 

• Oberirdische Seile, Kabel und Leitungen können nachweislich bedeutende negati-
ve Effekte auf Birkhuhnpopulationen ausüben (vgl. u.a. Bevanger 1990, 1995, Marti 
1998, Miquet 1990). Sie sind als sonstige zusätzliche Projekteinflüsse explizit zu 
berücksichtigen. Für die Vermeidung von Vogelkollisionen an Freileitungen und 
Seilen gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Dabei geht es in erster Linie darum, 
Seile und Leitungen sichtbar zu machen, z.B. durch optisch auffällige Markierungs-
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kugeln oder Kunststoffspiralen in 4-5 m Abständen. Kollisionen werden dadurch 
aber nur reduziert, sie können nicht vollkommen verhindert werden. Besonders ge-
fährliche Situationen entstehen für Birkhühner in folgenden Bereichen: (a) bei dün-
nen Leitungen/Seilen (<= 20 mm Durchmesser), (b) in Randbereichen zwischen 
Wald und offenen Vegetationstypen, (c) bei vielfältig strukturiertem Relief, (d) auf 
Rücken-/Kuppenlagen (konvexe Geländebereiche) und (e) bei Leitungen/Seilen, 
die zwischen Schlüsselhabitaten verlaufen. Überall hier sollten Leitungen deutlich 
sichtbar gemacht werden. Grundsätzlich sind alle Möglichkeiten, Verluste zu ver-
ringern, zu nützen. Werden keine entsprechenden vorbeugenden Maßnahmen zur 
Senkung des Mortalitätsrisikos gesetzt, so ist dies in Form einer schlechteren Habi-
tatbewertung zu berücksichtigen, woraus sich ein erhöhter Bedarf an Kompensati-
onsflächen ergibt. 

• Infrastrukturelle Einrichtungen (wie Lifte, Forststraßen/Wege, Trassen) werden zu-
meist nicht nur von einer Gruppe Erholungssuchender genutzt, sondern unterliegen 
mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Nutzung durch verschiedene "Sportlergruppen". 
Je nach Art der Infrastruktur (Straße, Liftanlage, Sommer- und/oder Winterbetrieb 
etc.) und je nach Projektgebiet sind unterschiedliche “sekundäre” (zusätzliche) 
Freizeitformen zu erwarten. Als ein Indikator infrastruktureller Gegebenheiten kann 
der Erschließungsgrad eines Gebietes herangezogen werden (z.B. Angabe der 
Forststraßendichte in Laufmeter oder Kilometer pro Quadratkilometer). Wesentlich 
für eine Beurteilung der Freizeitaktivitäten im Hinblick auf die Habitateignung des 
Birkhuhns ist eine Abgrenzung touristischer Quell- und Zielgebiete sowie die Be-
rücksichtigung etwaiger Lenkungsmaßnahmen. Dabei sind die Möglichkeiten einer 
Kanalisation der Besucherströme (vgl. Muhar et al. 2005) zu beurteilen: Wanderer 
und Mountainbiker sind beispielsweise leichter zu lenken als Schneeschuhwande-
rer und Paragleiter. Bei der Abschätzung der Konsequenzen der Erholungsnutzung 
bzw. der daraus resultierenden Störungen für das Birkhuhn sind neben räumlichen 
Aspekten auch zeitliche Dimensionen zu beachten: Für Schlüsselhabitate ist eine 
saisonal und tageszeitlich differenzierte Aufgliederung der potenziellen Störeinflüs-
se zu erarbeiten (siehe Ingold 2005), die unter dem Gesichtspunkt ebenfalls saiso-
nal und tageszeitlich variierender Störungsempfindlichkeit des Birkhuhns zu bewer-
ten ist (so ist beispielsweise ein Skifahrer, der ein Brutgebiet im Winter nutzt, nicht 
so bedeutend wie ein Mountainbiker zur Brutzeit). 

 

5 Ausgleichs-, Begleit- und Ersatzmaßnahmen 

(a) Begriffsdefinition:  

Unter Ausgleichsmaßnahmen sind jene Maßnahmen zu verstehen, die Habitatverluste 
und -verschlechterungen innerhalb des lokalen Vorkommens quantitativ (flächenmä-
ßig) oder qualitativ (im Sinne der Habitateignung) außerhalb der projektbeeinflussten 
Fläche kompensieren. Beispiele für Ausgleichsmaßnahmen wären strukturverbessern-
de Maßnahmen wie Schwenden im verbleibenden, nicht vom Bauvorhaben beeinfluss-
ten Lebensraum. Das heißt, dass zu erwartende Lebensraumverschlechterungen oder 
-verluste durch Erweiterung oder Verbesserung bestehender Habitate oder durch Um-
wandlung bislang untauglicher Habitate in potenziell besiedelbare Flächen auszuglei-
chen sind (vgl. auch Gassner & Winkelbrandt 2005). 
 
Unter Begleitmaßnahmen sind jene Maßnahmen zu verstehen, die auf die Minimierung 
negativer Einflüsse durch das Bauvorhaben (z.B. Störungen, Verluste von Vögeln 
durch Kollisionen an Leitungen) abzielen. Dazu gehören z.B. Maßnahmen der Besu-
cherlenkung oder die Markierung von Leitungen. 
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Unter Ersatzmaßnahmen sind jene Maßnahmen zu verstehen, die zwar den negativen 
Einfluss eines Bauvorhabens nicht (vor Ort) ausgleichen können, jedoch (an anderer 
Stelle) Verbesserungen für das Birkhuhn außerhalb des lokalen Vorkommens mit sich 
bringen, bzw. künftig zu erwartende Verschlechterungen der Lebensraumsituation (z.B. 
durch Verwaldung von Almflächen) hintanhalten. Ersatzmaßnahmen können auch auf 
die langfristige Erhaltung bestehender gut geeigneter Birkhuhnlebensräume abzielen.  
 

(b) Planung und Begleitmaßnahmen: 

Folgende grundlegende Punkte sind in Bezug auf Ausgleichs-, Begleit- und Ersatz-
maßnahmen zu berücksichtigen: 

• Bei der Planung von Verbesserungsmaßnahmen muss der zeitliche Horizont, bis 
eine entsprechende Habitateignung erreicht ist, beachtet werden.  

• Die Anzahl der gezählten Hähne auf den Balzplätzen sowie die Entwicklung dieser 
Kenngröße über mehrere Jahre hinweg ist als ein Indikator für den Erfolg durchge-
führter Kompensationsmaßnahmen heranzuziehen (vgl. Pkt. „(c) Monitoring“).   

• Ausgleichsmaßnahmen müssen vor Beginn der Bauarbeiten abgeschlossen sein! 

• Ausgleichsmaßnahmen müssen innerhalb des jeweiligen lokalen Vorkommensge-
bietes (Kategorie (b), s. Kap. 3) jedoch außerhalb der projektbeeinflussten Fläche 
(Kategorie (a), siehe Kap. 3) gesetzt werden. Ist das lokale Vorkommensgebiet im 
Verhältnis zur projektbeeinflussten Fläche zu klein, können keine Ausgleichsmaß-
nahmen getroffen werden. 

• Verluste an Sommer- und Winterhabitaten sowie an Balzplätzen müssen jeweils 
getrennt voneinander ersetzt werden. 

• Habitatverluste bzw. -verschlechterungen können nur durch Neuschaffung von 
Habitaten bzw. durch Verbesserungen bisher nur wenig geeigneter Habitatflächen 
ausgeglichen werden (vgl. Tab. 1). Bereits bestehende, gut geeignete Habitatflä-
chen können nicht als Ausgleichsflächen herangezogen werden! Auch die alleinige 
Sicherung vorhandener, gut geeigneter Habitate darf nicht als Ausgleich anerkannt 
werden. 

• Beispiele für mögliche Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen wären: 
i. Schaffung geeigneter Habitate (z.B. Schwenden bei Verwaldung von Alm-

flächen, Rodungen zur Schaffung von Freiflächen) 
ii. Reduktion von Störungen durch Rückbau/Aufgabe von Forststraßen, durch 

Zugangsbeschränkungen (zeitliche Beschränkungen oder Beschränkungen 
für unterschiedliche Nutzergruppen), durch Ausschluss öffentlicher Benut-
zung sowie durch Qualitätsverbesserung verbleibender Forststraßennetze 
für unterschiedliche Zielgruppen, durch technische Barrieren (Lenkung der 
Besucherströme) 

iii. Renaturierung von Lärchenwiesen 
iv. Wiederaufnahme der Beweidung 
v. Erhaltung dichter schmaler Waldstreifen am Rand von Skiabfahrten (verrin-

gerter Anreiz, die Pisten zu verlassen) 
vi. Einrichtung von Schutz- oder „Wildruhe-“zonen. 
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(c) Monitoring 

Das Monitoring dient der Absicherung und Überprüfung des Erfolgs der gesetzten 
Ausgleichs- und Begleitmaßnahmen. Als Erfolgsindikator ist im einfachsten Fall die 
Zahl balzender Hähne an den Balzplätzen heranzuziehen. Es sind daher für das Moni-
toring wiederholte Synchronzählungen an den Balzplätzen durchzuführen. Die Beo-
bachtungen haben zumindest an 1 Tag pro Jahr (im Monat Mai) stattzufinden, im güns-
tigen Fall an 2 oder 3 Zählterminen (langfristig ausgerichtete Beobachtungen an 1 Tag 
pro Jahr über viele Jahre hinweg sind dabei aufwändigeren Zählungen in nur wenigen 
Jahren vorzuziehen). 
 
Grundsätzlich sollte das Monitoring nicht nur auf Balzplatzzählungen beruhen, sondern 
auch Beobachtungen und Erhebungen des Bruterfolgs mit einschließen. Die Umset-
zung derartiger Erhebungskonzepte läuft gegenwärtig in Frankreich und Italien (unter 
Verwendung von Vorstehhunden), wird allerdings in einigen europäischen Ländern als 
problematisch erachtet. 
 
Neben Balzplatzzählungen sollte die räumliche Verteilung von Birkhuhn-Nachweisen 
berücksichtigt werden. Abgesehen von direkten Birkhuhn-Beobachtungen können auch 
indirekte Nachweise (wie Spuren, Losung, Schneehöhlen) Hinweise auf Nutzung des 
Gebiets durch Birkhühner liefern. Dabei sind alle saisonalen Aspekte der Raumnut-
zung zu beachten und es ist bei Erhebungen ein Schwerpunkt auf jene Jahreszeit zu 
legen, in der Auswirkungen des Bauvorhabens besonders zu erwarten sind. 
 
Die Erhebungen im Rahmen des Monitorings müssen im Jahr vor der Realisierung des 
Bauvorhabens gestartet werden und nach Beendigung der Bauarbeiten noch mindes-
tens 5 Jahre weiter geführt werden. Dabei ist anzumerken, dass mit zunehmender Be-
obachtungsdauer auch noch andere Faktoren Einfluss auf die Populationsentwicklung 
sowie auf raum-zeitliche Nutzungsmuster nehmen können und somit die Interpretation 
der Monitoring-Daten immer schwieriger wird. Daher werden ergänzende Erhebungen 
weiterer Einflussvariablen empfohlen, die beispielsweise Änderungen der Habitatei-
genschaften, der klimatischen Bedingungen, des Prädationsdrucks oder anthropoge-
ner Störungen widerspiegeln. Darüber hinaus wird die Durchführung begleitender Er-
hebungen in Kontrollgebieten empfohlen. Als Kontrollgebiete sind Lebensräume zu 
wählen, die nicht das vom Bauvorhaben betroffene Birkhuhn-Vorkommen selbst be-
herbergen, jedoch in räumlicher Nähe liegen und somit vergleichbare Bedingungen 
aufweisen, ohne dem direkten oder indirekten Einfluss des Bauprojekts ausgesetzt zu 
sein. 
 
In Bezug auf die beobachtenden bzw. erhebenden Personen sollten folgende Pla-
nungspunkte beachtet werden: (a) Vor der Festlegung der notwendigen Beobachter-
zahl hat eine Groberkundung des Geländes zu erfolgen; (b) die Anzahl und Verteilung 
der Beobachter ist an der Geländemorphologie bzw. an der Art der Balz (Einzel- oder 
Gruppenbalz) auszurichten (als Faustregel kann gelten: 1 Person pro 20 ha); (c) die 
Einbindung der örtlichen Jägerschaft sowie der Mitarbeiter des Projektbetreibers und 
(d) die laufende Kontrolle der Erhebungen durch projekt-unabhängige Perso-
nen/Institutionen. 
 
Neben dem Monitoring des betroffenen Birkhuhn-Vorkommens ist auch die Umsetzung 
vorgeschriebener Maßnahmen regelmäßig zu kontrollieren. 
 
Zur finanziellen Absicherung eines adäquaten Monitorings sowie entsprechender Aus-
gleichs-, Begleit- und Ersatzmaßnahmen ist eine Finanzierungsgarantie des Projekt-
werbers bei Projektgenehmigung von behördlicher Seite einzufordern. Im Oö NschG 
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2001 ist beispielsweise die Möglichkeit vorgesehen, dass dem Antragsteller eine Si-
cherheitsleistung (Bankgarantie) vorgeschrieben wird, um die rechtzeitige und voll-
ständige Erfüllung der bescheidmäßigen Verpflichtungen sicherzustellen. Als Voraus-
setzung für eine Projektgenehmigung ist eine Einverständniserklärung jener Grundei-
gentümer, die von der Umsetzung etwaiger Ausgleichs-, Begleit- und Ersatzmaßnah-
men betroffen sind, einzuholen.  
 
Ergibt das laufende Montoring, dass die im Projekt vorgesehenen Maßnahmen nicht 
ausreichend wirksam sind, müssen weitere Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen ge-
troffen werden. Die Einhaltung der Bescheidauflagen ist von der jeweiligen Natur-
schutzbehörde  zu überprüfen (z.B. durch jährliche Berichte der ökologischen Bauauf-
sicht). 
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